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 Veröffentlicht am 21.11.1985

Norm

ABGB §495

Rechtssatz

Wurde die örtliche Lage des vom belasteten Eigentümer zu errichtenden und zu erhaltenden Weges eindeutig

festgelegt, so kann von der Ausübung der so eingeräumten Dienstbarkeit immer nur ein räumlich genau abgegrenzter

Teil des Grundstückes betroffen werden.
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